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2.3 allen Gewerbetreibenden mit einem  
Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus  
Gewerbebetrieb, über 75 000,– Euro und 
bis 500 000,– Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250,– Euro,

2.4  allen Gewerbetreibenden mit einem  
Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus  
Gewerbebetrieb, über 500 000,– Euro . . . .  550,– Euro,

2.5 allen Gewerbetreibenden, die nicht nach 
 Ziffer 1 vom Beitrag befreit sind und  
deren Umsatz mehr als 49 999 999,99 Euro 
gemäß § 10 der Beitragsordnung beträgt,  
auch wenn sie sonst nach Ziffern 2.1  
bis 2.4 zu veranlagen wären.  
Der 550,– Euro übersteigende Anteil  
des Grundbeitrags wird auf die Umlage 
angerechnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9500,– Euro.

2.6 Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziffer 2.2 zum 
Grundbeitrag veranlagt werden und bei deren Tätig-
keit es sich ausschließlich um die Übernahme der 
Komplementärfunktion in nicht mehr als einer eben-
falls der Handelskammer Hamburg zugehörigen Perso-
nengesellschaft handelt (persönlich haftender Gesell-
schafter im Sinne von § 161 Absatz 1 HGB), wird auf 
Antrag der zu veranlagende Grundbeitrag um 50 Pro-
zent ermäßigt.

3. Als Umlagen sind zu erheben 0,22 % des Gewerbeertra-
ges bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen 
Personen und Personengesellschaften ist die Be -
messungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 
15 340,– Euro für das Unternehmen zu kürzen. Für 
Betriebe, die in mehreren Handelskammerbezirken 
beitragspflichtig sind, wird der beitragsrelevante 
Ertrag/Gewinn anteilig nach dem Verhältnis des auf 
den jeweiligen Handelskammerbezirk entfallenden 
Gewerbeertrags – ersatzweise des Gewinns aus Gewer-
bebetrieb – berechnet; maßgeblich dafür sind die Mit-
teilungen der Finanzverwaltung über die Zerlegung 
der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz.

4. Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das 
Jahr 2019 (Geschäftsjahr).

5. Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebe-
trieb für das relevante Bemessungsjahr nicht bekannt 
ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und 
der Umlage auf der Grundlage des letzten der Handels-
kammer Hamburg vorliegenden Gewerbeertrages bzw. 
Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben.
Der Bescheid regelt die grundsätzliche Beitragspflicht 
insoweit bereits abschließend. Sobald der Gewerbeer-
trag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb für das relevante 
Bemessungsjahr vorliegt, wird ein berichtigter Bescheid 
erlassen. Entsprechend werden Beitragsanteile nachge-
fordert oder erstattet. Der berichtigte Bescheid regelt 
nur diesen Differenzbetrag.

Hamburg, den 14. Dezember 2018

Handelskammer Hamburg
 André Mücke Christi Degen 
 – Vizepräses – – Hauptgeschäftsführerin –
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Vertretung der Studierendenschaft 
der Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften Hamburg
Folgende Personen sind gemäß § 21 der Satzung der 

Studierendenschaft der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften Hamburg vom 4. Mai 2011 (Amtl. Anz. 2012  
S. 1877) zur Vertretung der Studierendenschaft berechtigt:
Allgemeiner Studierendenausschuss:
Emre Ögüt
Lana Clevers
Arkadiusz Andruszkiewicz
Christoffer Bethmann
Juliane Hayne
Daniel Gehn
Philipp Widera
Friederike Schaak
Katinka Mustelin
Yara Grimm
Yannick Freundel
Johanna Zimmermann
Philip Imhof
Helena Goldschmitt
Iris Tsantilas
Marco Pieper
Ahmed Daaboul

1. Vorsitzender:
Emre Ögüt

2. Vorsitzende:
Lana Clevers

1. Finanzreferent:
Arkadiusz Andruszkiewicz

2. Finanzreferent:
Christoffer Bethmann

Hamburg, den 17. Dezember 2018

AStA der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg

Amtl. Anz. S. 2729

Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der HafenCity 

Universität Hamburg (HCU)
Vom 19. Dezember 2018

Das Präsidium der HafenCity Universität Hamburg 
(HCU) hat am 19. Dezember 2018 gemäß § 104 Absatz 2 
Satz 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) 
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 
29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200), die vom Studierenden-
parlament der HCU auf Grund von § 104 Absatz 2 Satz 1 
HmbHG am 19. Dezember 2018 beschlossene Beitragsord-
nung der Studierendenschaft der HafenCity Universität 
Hamburg (HCU) in der nachstehenden Fassung genehmigt.

§ 1
Beitragspflicht

(1) Die Studierendenschaft der HafenCity Universität 
Hamburg erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jedem 
Semester von allen eingeschriebenen Studierenden einen 
Beitrag gemäß § 104 des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes. Dazu gehören insbesondere auch Mittel zur Finanzie-
rung eines Beförderungsvertrages, aus dem der Gesamtheit 
der Studierenden der HafenCity Universität Hamburg ein 
wirtschaftlicher Vorteil erwächst.
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(2) Beitragspflichtig sind auch beurlaubte Studierende.

(3) Von der Beitragspflicht sind Studierende befreit, die 
nach Ablauf des jeweiligen Semesters rückwirkend imma-
trikuliert werden.

§ 2
Fälligkeit und Entrichtung des Beitrages

(1) Der Beitrag wird jeweils bei der Einschreibung, 
Rückmeldung oder Beurlaubung fällig.

(2) Der Beitrag ist an die für die HCU zuständige Kasse 
zu entrichten. Diese weist den für die Zwecke der studenti-
schen Selbstverwaltung zu entrichtenden Beitragsanteil 
dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), den Bei-
tragsanteil für das Semesterticket dem Hamburger Ver-
kehrsverbund (HVV) und den Beitragsanteil des Semester-
ticket-Härtefonds einem Sonderkonto des Studierenden-
werks zu.

§ 3
Beitragshöhe

Im Sommersemester 2019 und im Wintersemester 
2019/2020 beträgt der Beitrag 200,00 Euro pro Semester. 
Dieser Beitrag setzt sich aus drei Teilbeträgen zusammen, 
die wie folgt zu verwenden sind:

1. 16,90 Euro für die Zwecke der studentischen Selbstver-
waltung,

2. 177,60 Euro für das Semesterticket,
3. 5,50 Euro für den Härtefonds.

§ 4
Härtefonds

Auf Antrag kann der auf das Semesterticket entfallende 
Beitragsanteil aus dem Härtefonds in den Fällen zurücker-
stattet werden, in denen die Vorteile des Semestertickets 
aus gesundheitlichen, räumlichen oder sozialen Gründen 
nicht in Anspruch genommen werden können. Die näheren 
Einzelheiten regeln die Richtlinien der Studierendenschaft 
der HCU für den Semesterticket-Härtefonds in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 5
Aufsicht

Die Aufsicht über die Verwendung der Beiträge haben 
die satzungsgemäßen Organe der Studierendenschaft ge -
mäß der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft der 
HCU Hamburg in der jeweils gültigen Fassung.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtlichen Anzeiger der Stadt Hamburg in 
Kraft.

Hamburg, den 19. Dezember 2018

HafenCity Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 2729

Liste der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und -ingenieure (ÖbVI)
Auf Grund des § 10 der Verordnung über Öffentlich 

bestellte Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure 
(ÖbVI-VO) vom 11. Oktober 1995 (HmbGVBl. S. 277), zu -
letzt geändert am 30. Juni 2015 (HmbGVBl. S. 129), wird 
die Liste der für das Gebiet der Freien und Hansestadt 

Hamburg zugelassenen Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und -ingenieure (ÖbVI) bekannt gemacht:

Listen- Name, Vorname, Anschrift Datum 
Nr. der Geschäftsstelle der Zulassung

19  Brödau, Klaus-Ekkehard 26. März 1979 
Am Lustberg 15,  
22335 Hamburg

20  Endrikat, Peter 24. April 1990 
Klosterallee 106 d,  
20144 Hamburg

21  Müller, Andreas 24. Februar 1997 
Stormarner Straße 30,  
22049 Hamburg

22  Schmidt-Böllert, Andreas  11. Dezember 1998 
Alsterkrugchaussee 378,  
22335 Hamburg

23  Partnerschaft zwischen  
Nummern 22 und 25 mit  
Wirkung ab  27. Mai 2011 
Alsterkrugchaussee 378,  
22335 Hamburg

24  Gruber, Michael 22. Juni 1999 
Flughafenstraße 52 a,  
22335 Hamburg 
Airport-Center Haus C

25  Grabau, Gerd 14. Juli 2003 
Alsterkrugchaussee 378,  
22335 Hamburg

27  Hilbring, Heinrich 11. November 2005 
Garstedter Weg 157,  
22455 Hamburg

29  Arbeitsgemeinschaft zwischen 
Nummern 21 und 24 mit  
Wirkung ab  18. Oktober 2016

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und 
-ingenieure (ÖbVI) üben einen freien Beruf aus und sind 
mit einem öffentlichen Amt beliehen. Sie sind Vermes-
sungsstellen im Sinne des Hamburgischen Gesetzes über 
das Vermessungswesen (HmbVermG) vom 20. April 2005 
(HmbGVBl. S. 135), zuletzt geändert am 31. August 2018 
(HmbGVBl. S. 284).

Hamburg, den 13. Dezember 2018

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Amtl. Anz. S. 2730

Preisverzeichnis des 
Instituts für Hygiene und Umwelt

Das Institut für Hygiene und Umwelt erhebt zum  
1. Januar 2019 die in der Anlage verzeichneten Preise für 
Leistungen aus dem Bereich Gesundheitsschutz. Diese 
waren bisher in der Gebührenordnung für das öffentliche 
Gesundheitswesen (GebOöG) ausgewiesen und werden zum 
1. Januar 2019 ersatzlos gestrichen.

Das Preisverzeichnis enthält nur die vom HU angebote-
nen Standardleistungen. Für davon abweichende Sonder-
fälle (z.B. besondere detailliertere Untersuchungen) und für 
alle Leistungen, die nicht unter einer der Ziffern genannt 
sind, werden die Preise einzelfallbezogen nach besonderer 
Kalkulation berechnet und durch vertragliche Regelung 
vereinbart. Bei Auftragsänderungen und Auftragsstornie-
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